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RS Vwgh 1995/3/15 94/13/0256
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §1 Abs2;

EStG 1988 §57 Abs2;

Rechtssatz

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß eine Person nur dann unbeschränkt steuerp9ichtig ist, wenn sie im Inland

einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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